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I Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes (B-Plan)

1 Anlass und Ziel der Planung

Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 10 Gesundheitspark Peenemünde-
Karlshagen" wird erforderlich, um die rechtlichen Voraussetzungen für Anpassungen in der
Erschließung, der Gebäudeformen und der Zuordnung von Nutzungen zu schaffen.
Der Bebauungsplan Nr. 1 Gesundheitspark Peenemünde-Karlshagen An der Alten
Peenemünder Straße" sieht für das Plangebiet bislang sonstige Sondergebiete vor, die Well-
ness- und Gesundheits-Tourismus und Fremdenbeherbergung sowie Bereiche für Senioren-
und für Mitarbeiterwohnen integrieren.
Im Zuge der Hochbauplanung wurde zur Umsetzung der Bebauung festgestellt, dass sich aus
technischen Gründen einzelne Festsetzungen des Bebauungsplans nur schwer einhalten las-
sen. Dieses betrifft beispielsweise den erforderlichen Hochwasserschutz. Daher sollen Be-
zugshöhen und Gebäudehöhen sowie die Zulässigkeit von geringen Überschreitungen geän-
dert werden.
Des Weiteren werden auf Grundlage einer wirtschaftlich tragfähigen Umsetzung Abweichun-
gen der bislang festgesetzten Gebäudeformen für Hotel, Ferienhäuser und Mitarbeiterwohnen
erforderlich.
Um den Anreiseverkehr zum Hotel sicher zu gestalten wird der Verlauf der Schützenstraße
verschoben und parallel zu einer Hotelvorfahrt angeordnet.
Um die Grundsätze des Klimaschutzes weiter zu fördern und die Stromversorgung für die
Heizzentrale der Geothermie zu optimieren, sollen Photovoltaikflächen auf den bislang als pri-
vate Grünflächen festgesetzten Bereichen im Nord-Westen und Süd-Osten des Plangebietes
errichtet werden. Zur sinnvollen Doppelnutzung werden hier Carports und Garagen zulässig
sein. Die Zufahrt kann dann gleichzeitig einen Teil des Verkehrs aus der Innenfläche heraus-
halten.
Die Verlagerung der Erschließung und die Anordnung von Carports soll auch für das SO1 Süd
erfolgen.
Die Anordnung von Stellflächen am Rand der inneren Grünfläche soll zugunsten der Grünflä-
che weitgehend entfallen.
Die Einstufung des geplanten Seniorenwohnens als SO 4 wird unter Beibehalt der geplanten
Nutzung zum allgemeinen Wohngebiet mit besonderer Zweckbestimmung Seniorenwohnen
geändert.
Die Einstufung des geplanten Seniorenwohnens als SO 6 wird unter Beibehalt der geplanten
Nutzung zum allgemeinen Wohngebiet mit besonderer Zweckbestimmung Mitarbeiterwohnen
geändert.
Das südlich des B-Plangebietes liegende Wohngrundstück wird als ergänzende Wohngebiets-
fläche in die Abgrenzungen des B-Plans integriert. Hier können weitere Mitarbeiterwohnungen
und Verwaltungsfunktionen untergebracht werden.

Um die umgebenden Flächen des zukünftigen Hotels in die Verantwortung des jeweiligen Be-
treibers zu integrieren, werden diese dem Sondergebiet SO 1 zugeschlagen.
Die Maßgaben des Raumordnungsverfahrens werden berücksichtigt.

Wesentliche Inhalte der Planänderung sind:
e Änderung Abgrenzung SO 1

Änderung Straßenverlauf der Schützenstraße im Bereich des SO 1

Änderung Bauhöhen bzw. Bezugshöhen SO 1

Änderung der Zuordnung von SO 4 in WA 1

Änderung der Zuordnung von SO 6 in WA 2
Ausweisung von möglichen Luftgeschossen zwischen den Teilflächen des WA1 pa-
rallel zur Alten Peenemünder Straße
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Anpassung Zulässigkeit von Höhenüberschreitung SO1
Sicherung der Unterquerung der Ringstraße süd-östlich des SO 1

Änderung der Geschossigkeit SO 2 und WA2
Ausweisung von Flächen für Carports in Verbindung mit Photovoltaik inkl. Zufahrts-
möglichkeit in SO 2
Verzicht auf Ausweisung gesonderter Verkehrsflächen in SO 2
Ausweisung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten im SO2, WA1 und WA3
Festsetzung zur Zulässigkeit von Swimmingpools und Pavillons in SO 2
Ergänzung Fläche für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung Abwasserpumpwerk
Anpassung und Änderung der Leitungsrechte in Bezug zur Geothermie
Aktualisierung Schutzgebietsgrenze LSG
Ergänzung des Wohngrundstückes im Süden als WA3
Zulässigkeit eines Gradierwerkes in der inneren Grünfläche

2 Räumlicher Geltungsbereich

Das B-Plangebiet liegt im Bereich der Alten Peenemünder Straße und der Peenestraße im
Gemeindegebiet Peenemünde. Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:
im Norden: durch die vorhandene Waldfläche

im Osten: durch die Alte Peenemünder Straße
im Süden: durch die nördliche Grenze der Flurstücke 5, 7, 8, 15, 18, 20, 21, 22/2, 25, 4/2,

und 7/38 sowie den Teilabschnitt der Schützenstraße
im Westen: durch die vorhandene Waldfläche und den äußeren Rand der Schützenstraße

Der Geltungsbereich umfasst rd. 27,90 ha und beinhaltet die Flurstücke 7/35, 7/42 und 7/47
sowie die Teilflurstücke 7/36, 7/45, 7/48, 7/49 und 7/50 der Flur 7 der Gemarkung
Peenemünde. Die Immobilienwert Sachsen AG ist die Eigentümerin der Grundstücke inner-
halb des B-Plangebietes, mit Ausnahme des Flurstücks 7/50, das dem Schützenverein Blau-
Weiß Karlshagen e.V. gehört, dem Flurstück 7/49, das einer Privatperson gehört und dem
Flurstück 7/48, das der DBU gehört.

3 Gesetzliche Grundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 04. Januar
2023 (BGBl. I Nr. 6 vom 11.01.2023).

- Baunutzungsverordnung - BauNVO i.d.F der Neubekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBl. 15.3786), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. | Nr.
6 vom 11.01.2023).
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I, S. 58), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I, S. 1802).
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBl. Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I Nr. 49 vom 13.12.2022 S. 2240).
Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V Nr. 4 vom 26.02.2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V Nr. 11 vom 16.07.2018, S. 221).
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- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. | S. 1274), geändert zuletzt
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. IS. 1792)
Landeswaldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG), in der Fassung
der Bekanntmachung vom Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 219)
Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG MV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. Januar 1998, zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom
12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392)
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LbauO M-V) (LBauO M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V, S. 344), berichtigt am
20. Januar 2016 (GVOBL. M-V, S. 28), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 26. Juni 2021 (GVOBI. M-V, S. 1033).
Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist.

3.1 Bisherige Zielstellung des Bebauungsplans

Folgende wesentliche Planungsziele bilden das Grundgerüst des Bebauungsplanes:

o Sicherstellung einer marktorientierten Kurgebietsentwicklung mit klein- bis mittelteili-
gen Baustrukturen zur Erholung und Beherbergung

o Beibehaltung der zentralen Freifläche und weitere Gestaltung
o Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Denkmal- und Land-

schaftspflege
o Einbindung des Baugebietes durch Festsetzungen zur baulichen Gestaltung in An-

passung an die benachbarte Bebauungsstruktur
o Ausweisung der entsprechenden Flächen für den ruhenden Verkehr
o Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes durch Festsetzung des Lärm-

pegelbereichs
o Sicherstellung der vorhandenen und geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen

3.2 Ausgangslage im Raumordnungsverfahren
(ROV, Landesplanerische Beurteilung vom 14.12.2011)

Ziel der städtebaulichen Entwicklung ist die Umnutzung des Geländes zu einer Medicalwell-
ness-, -hotel- und -appartementanlage mit insgesamt ca. 1.000 Betten für wechselnden Per-
sonenkreis.
Das als Gesundheitspark Peenemünde-Karlshagen" bezeichnete Vorhaben umfasst eine Flä-
che von 25,5 ha (davon 13,6 ha Wald), auf der insbesondere die bereits versiegelten Areale
neu bebaut werden sollen. Die unbebauten Flächen sollen entsprechend den örtlichen Gege-
benheiten als Freiraum bzw. Park gestaltet werden oder als Waldfläche verbleiben.
Das westlich gelegene Hotel soll die zentralen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen mit
insgesamt ca. 500 Betten umfassen. Der Mittelbereich der ehemaligen Barackenstandorte soll
mit Gesundheits-Einzelferienhäusern bebaut werden. Am Eingangsbereich der alten
Peenemünder Straße/rechts sind neben Seniorenwohn- und -pflegeeinrichtungen insbeson-
dere die gebietsbezogenen Versorgungsläden, Büros und Praxen untergebracht. Alle Anla-
genteile sollen betriebswirtschaftlich verbunden werden und damit einen tragfähigen Ganzjah-
resbetrieb von Kompakt- und Präventionskuren als neues Produkt an der Nahtstelle zwischen
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Tourismus und Medizin im Sinne einer privaten Gesundheitsvorsorge ermöglichen. Das Mar-
keting wird auf eine klare Fokussierung auf die Klientel 50+" ausgerichtet sein.
Das Gesundheitskonzept knüpft an die Bädertradition der Insel Usedom an. Der Gesundheits-
park Peenemünde-Karlshagen soll einen stabilen Ganzjahresbetrieb und ca. 80 bis 100 Dau-
erarbeitsplätze ermöglichen.

3.3 Neue Zielstellung
Durch die 1. Änderung und Ergänzung wird die bisherig Zielstellung des Bebauungsplans nicht
verändert.
Das Grundkonzept zur Entwicklung des Gesundheitsparks ist im Jahr 2010 abgeschlossen
worden, das ROV im Jahr 2011. Die Rahmenbedingungen, wie z.B. die touristische Entwick-
lung in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern und speziell in der Region Insel Usedom,
sowie die Wohnraumentwicklung haben sich geändert. Insbesondere die Wohnraumentwick-
lung für Menschen auf Usedom, und zwar sowohl für ältere Menschen als auch für Familien,
für Mitarbeiter des touristischen Bereiches, der Pflege und der medizinischen Versorgung
deckt nicht den Bedarf, der sich durch die Schaffung von Arbeitsplätzen einerseits und die
sukzessiven Umwandlungen von Wohnen in temporäres Ferienwohnen ergibt.
Des Weiteren spiegelt das Vorhaben die Veränderungen in Bezug auf Klimawandel, der Kos-
tensteigerungen der Energieversorgung und des allgemeinen Umweltschutzes wider, indem
kurze Wege und sinnvolle Nutzungszusammenhänge geschaffen werden. Die Nutzung von
Geothermie spiel dabei ebenso eine wichtige Rolle. Durch die Aktivierung der nahliegenden
Geothermiebohrungen, die Nutzung als Wärme- und Energiequelle, als Heilwasser und als
Sole wird die funktionale Verbindung innerhalb des Gesundheitsparks deutlich, aber auch die
Funktionen, die in die weitere Umgebung hinaus wirksam werden.
Diese Veränderungen sind bei der Umsetzung des Vorhabens Gesundheitspark zu berück-
sichtigen.
Die Größe der Zimmer bzw. Appartements sowie die zahlreichen zusätzlichen Nutzungsflä-
chen entsprechen den modernen Anforderungen für einen erholsamen Aufenthalt.
Das Änderungserfordernis umfasst einzelne Festsetzungen zur Erreichung der genannten
Ziele. Die Ergänzung führt zur Integration einer angrenzenden Wohnfläche.

3.4 Planungsalternative
Das Ziel der 1. Änderung und Ergänzung ist es, Anpassungen in der Erschließung, der Ge-
bäudeformen und der Zuordnung von Nutzungen zu schaffen. Die Nutzung von Flächen für
Photovoltaik im direkten Zusammenhang mit der Gewinnung von Energie durch Geothermie
drängt sich auf der Grundlage von kurzen Wegen und direkter Nutzung auf.
Aufgrund der vorhandenen baulichen Strukturen drängt es sich auf, die Bebauung mit Carports
funktionsbezogen an die vorhandenen Strukturen anzugliedern.

Daher wurden im Zuge des B-Planänderungsverfahrens keine weiteren Alternativen unter-
sucht.

3.5 Planerische Rahmenbedingungen

3.5.1 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern
Entsprechend des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (RREP 2010) sol-
len in den Regionen mit guten natürlichen Voraussetzungen attraktive Angebote für den Ge-
sundheits- und Wellnesstourismus geschaffen werden. Hierbei wird die Aussage getroffen,
dass "die traditionellen Kur- und Erholungsorte mit ihrer speziellen Infrastruktur bedarfs- und
funktionsgerecht auszubauen sind. Wo die Voraussetzungen zur Erschließung und Abgabe
von natürlichen und ortsgebundenen Heilmitteln bestehen, soll die Entwicklung zu Heilkurorten
angestrebt werden". Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das kulturelle und kulturhistorische
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Potenzial der Region u.a. in Peenemünde gezielt für die Entwicklung des Kultur- und Städtetourismus
und die Gestaltung der Kulturlandschaft genutzt werden soll.
Der Hafen Peenemünde soll wie die anderen Anlaufhäfen die notwendigen infrastrukturellen
Standards sichern und das gesamte Erscheinungsbild auf den Empfang von Touristen aus-
richtet werden.

Für das Vorhaben Gesundheitspark Peenemünde-Karlshagen" wurde im April 2011 ein
Raumordnungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen des Verfahrens wurden mehrfach Abstim-
mungsberatungen mit den Gremien der Gemeinden Peenemünde und Karlshagen sowie den
betroffenen Fachbehörden hinsichtlich der Naturschutz-, Denkmal- und Landesforstbelange
durchgeführt. Unter Mitwirkung der Raumordnungsbehörde wurde letztendlich ein von den Be-
teiligten anerkannter Konsens zu einem städtebaulichen verträglichen Konzept erreicht.
Das dem Bauleitplanverfahren zum B-Plan Nr. 10 vorangegangene Raumordnungsverfahren
wurde mit Datum vom 03.01.2012 abgeschlossen. Unter Einhaltung bestimmter Maßgaben
wird dem Vorhaben eine positive raumordnerische Verträglichkeit bescheinigt. Die wesentli-
chen Maßgaben sind:

Einschränkung der Bettenanzahl auf maximal 1.000 Betten für Übernachtungskapazitäten
mögliche Nutzung der zentralen Gesundheitseinrichtungen auch durch externe Tages-
gäste
Erarbeitung einer denkmalpflegerischen Zielstellung für das Plangebiet unter Berücksich-
tigung der vorhandenen städtebaulichen Struktur und der freien Außenflächen
Reduzierung der Eingriffe in den Wald und Geringhaltung der erforderlichen Maßnahmen
zur Waldumwandlung
Wiederherstellung einer Baufluchtlinie für die geplante Bebauung im nördlichen bzw. süd-
lichen Teil der vorhandenen hufeneisenförmigen Straße
Einhaltung einer Abstandsfläche von 27 m zwischen Gebäudekante und Grenze des Wal-
des im nördlichen Teil des Plangebiets
Begrenzung der geplanten Parkstellflächen auf der westlichen Seite auf eine Tiefe von
34m
Abstimmung mit Naturschutzbehörden hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Ersatzmaß-
nahmen für geschützte Arten
Festlegung der Gesamtverkaufsfläche von max. 800 m? für gewerbliche Nutzung im
Bereich der Alten Peenemünder Straße
Abstimmung mit dem Betreiber der benachbarten Schießanlage (Schützenverein Blau-
Weiß Karlshagen e.V.) zu geeigneten Vorkehrungen bezüglich des Lärmschutzes.

Der Bebauungsplan orientiert sich an den vorgenannten Maßgaben und es wurden entspre-
chende Festsetzungen getroffen.

Die Maßgaben werden wie folgt umgesetzt und berücksichtigt:
Die Übernachtungskapazität des Vorhabens ist überwiegend auf die Gesundheitsprä-
vention auszurichten und auf maximal 1000 Betten zu begrenzen
Durch die Begrenzung von Gebäudehöhen und bebaubaren Grundflächen wird eine Be-
grenzung der Bebauung erzielt. In den Festsetzungen (Textteil B) werden die Höchstan-
zahlen der Betten festgelegt.
mögliche Nutzung der zentralen Gesundheitseinrichtungen auch durch externe Tages-
gäste
Die Zuwegung über die Schützenstraße bleibt öffentlich. Die Nutzung der Gesundheits-
einrichtungen auf der zentralen Grünfläche (inneres U) sind öffentlich.
Erarbeitung einer denkmalpflegerischen Zielstellung für das Plangebiet unter Berücksich-
tigung der vorhandenen städtebaulichen Struktur und der freien Außenflächen
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Die denkmalrechtliche Zielstellung ist Teil der Anlage zur Begründung des B-Plans und
bleibt bei der 1. Änderung und Ergänzung berücksichtigt.
Reduzierung der Eingriffe in den Wald und Geringhaltung der erforderlichen Maßnahmen
zur Waldumwandlung
Die Waldabstandsflächen berücksichtigen die im ROV festgelegten Waldgrenzen. Ein An-
trag auf Waldumwandlung ist Teil der Beiträge zur 1. Änderung und Ergänzung des Be-
bauungsplans.
Wiederherstellung einer Baufluchtlinie für die geplante Bebauung im nördlichen bzw. süd-
lichen Teil der vorhandenen hufeneisenförmigen Straße
Es wird eine Baulinie vorgegeben, an der die Bebauung angeordnet wird. Die Bereiche
zwischen Bebauung und Straße dürfen nicht durch Carports überbaut werden.
Einhaltung einer Abstandsfläche von 27 m zwischen Gebäudekante und Grenze des Wal-
des im nördlichen Teil des Plangebiets
Die Abstandsfläche wird zu allen angrenzenden Waldbereichen eingehalten.
Begrenzung der geplanten Parkstellflächen auf der westlichen Seite auf eine Tiefe von
34m
Die Begrenzung ist im Plan mit Angabe des Maßes festgesetzt.
Abstimmung mit Naturschutzbehörden hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Ersatzmaß-
nahmen für geschützte Arten
Alle Ersatzmaßnahmen wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und sind
weitgehend bereits umgesetzt.
Festlegung der Gesamtverkaufsfläche von 800 m? für gewerbliche Nutzung im Bereich
der Alten Peenemünder Straße in den 2 Teilflächen mit je 400m?.
Die Festlegung wird in der Festsetzung zu WA1 umgesetzt.
Abstimmung mit dem Betreiber der benachbarten Schießanlage (Schützenverein Blau-
Weiß Karlshagen e.V.) zu geeigneten Vorkehrungen bezüglich des Lärmschutzes
Die Abstimmung mit dem Schützenverein zu erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen
wurde vertraglich vereinbart. Die Maßnahmen sind bereits umgesetzt.

3.5.2 Flächennutzungsplan
Die Gemeinde Peenemünde verfügt seit April 2005 über einen wirksamen Flächennutzungs-
plan. Das B-Plangebiet wurde im Flächennutzungsplan zum großen Teil als von der Planung
ausgenommene Fläche dargestellt. Die nordwestliche Ecke wurde als Sonderbaufläche mit
der Zweckbestimmung Schützenverein" ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan soll im wei-
teren Verfahren geändert bzw. ergänzt werden.

4 Bisherige Entwicklung

Seit In-Kraft-Treten des Bebauungsplans ist die Beräumung der ehemaligen Baracken und
des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes erfolgt. Im gleichen Zuge sind t.w. die geplanten Ge-
hölzrodungen und Fällungen durchgeführt worden. Die erforderlichen Waldumwandlungen
sind abgeschlossen.
Die Kompensationsmaßnahmen und artenschutzrechtlichen Maßnahmen wurden umgesetzt.
Der Schießstand, der von einem ortsansässigen Schützenverein (Blau-Weiß Karlshagen e.V.)
betrieben wird, wurde hinsichtlich des erforderlichen Schallschutzes ertüchtigt.
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4.1 Erläuterung des B-Plans

4.1.1 Bemerkungen zum Verfahren
Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 10 "Ge-
sundheitspark Peenemünde-Karlshagen an der Alten Peenemünder Straße" wurde durch die
Gemeindevertretung Peenemünde am 22.04.2021 gefasst, unterschrieben am 27.04.2021.
Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 26.05.2021 im Internet. Das Planverfahren ist nach
8 2 BauGB durchzuführen. Für die Belange des Umweltschutzes ist eine Umweltprüfung
durchzuführen, die im Umweltbericht gemäß $ 2a Nr. 2 BauGB zusammenzufassen ist. Die
Ergebnisse der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung werden in diesen einfließen. Die Planungsan-
zeige erfolgte über das Amt Usedom-Nord am 28.05.2021. Die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß 95 3 Abs. 1 BauGB zur Unterrichtung der Bürger über die Ziele und Zwecke
der Planung wurde in einer öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung durchgeführt. Eine
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurde gemäß $ 4 Abs. 1

BauGB durchgeführt.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß $ 3 Absatz (2) BauGB sowie Beteiligung der Behör-
den und sonstigen TöB gemäß $ 4 Absatz (2) BauGB wird durchgeführt.

4.1.2 Textliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
In den Festsetzungen zur baulichen Nutzung werden folgende Änderungen vorgenommen:
Das SO1 wird nach Norden und Süden aufgeweitet. Die Änderung der Abgrenzung ermöglicht
eine klare Zuordnung von Freiflächen zu angrenzenden Nutzungen. Des Weiteren wird der
Zufahrtsbereich von der Zufahrtsstraße zur Schießanlage und zum südwestlich liegenden
Wirtschafts- und Gewerbehof getrennt.
Die Art der baulichen Nutzung wird weiterhin in den bislang als private Grünfläche vorgesehe-
nen Bereichen westlich des SO2-Nord und östlich des SO2-Süd geändert. Diese Flächen wer-
den durch eine Ausweitung des Sondergebietes ebenfalls zum Sondergebiet und dem SO2
zugeschlagen.
Die als private Verkehrsfläche festgesetzten Stichstraßen in den Sondergebieten SO2-Nord
und SO2-Süd entfallen. Die Zufahrten werden direkt den Sondergebieten zugeschlagen, da
es sich um jeweilige Einzeinutzungen auf den Privatflächen handelt.
Innerhalb der Sondergebiete SO2 wird die Zulässigkeit von Swimmingpools und Pavillons au-
ßerhalb der Baugrenzen unter Berücksichtigung der Baulinie und der Flucht der Baulinie fest-
gesetzt.
Innerhalb des SO3 sollen in Kombination zur Informationsstelle auch die Anlage eines Trink-
pavillions zur Nutzung von Heilwasser sowie weitere Anlagen touristischer Belange zulässig
sein. Unter touristischen Belangen sind hier Sanitäreinrichtungen, Kiosk, Aufenthaltsbereiche
gemeint, also Anlagen, die nicht der Übernachtung dienen.
Das SO4 wird in Zukunft als WA1 mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Grundlage
bildet die höchstrichterliche Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 12.01.2021
-88C 10362/20). Die bislang vorgesehenen Nutzungen bleiben erhalten.
Zulässig sind Wohngebäude mit der Zweckbestimmung Pflege- und Seniorenwohnen', die
der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für
soziale und gesundheitliche Zwecke.
Ergänzende Nutzungen sind Ladengeschäfte des Einzelhandels, die der Versorgung des Ge-
bietes dienen. Die Gesamtverkaufsfläche der beiden Teilgebiete darf 400 m? je Teilgebiet nicht
überschreiten.
Ausnahmsweise können zugelassen werden:

- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe;
- Anlagen für Verwaltungen
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Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen

Der Bedarf des Pflege- und Seniorenwohnens ergibt sich in erster Linie aus dem Bedarf aus
der Region Usedom. Insbesondere in Karlshagen und Peenemünde besteht ein erheblicher
Bedarf an geeignetem Wohnraum mit Serviceleistungen. Dieser Bedarf zeigt sich auch im wei-
teren Umfeld auf der Insel Usedom.
Im Pflegesozialplan für den Landkreis Vorpommern-Greifswald (Planungszeitraum 2019 -

2025/2030) wird verdeutlicht, dass:
hinsichtlich derBevölkerungsentwicklung [...] für alle Sozialräume festzustellen [ist], dass
die jetzige Bevölkerungsstruktur zukünftig zu einem sehr deutlichen Anstieg der älteren
und hochaltrigen Bevölkerung führt. Das wird zu einem Zuwachs an Pflegebedürftigen
führen. Damit steigt der Bedarf an ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege.
Gleichzeitig zeigt die derzeitige Altersstruktur der Bevölkerung ein in der Zukunft abneh-
mendes Arbeitskräftepotential sowie Kinder- und Schwiegerkinder-Potential für die
Pflege.
Der Bedarf an ambulant betreuten Wohngruppen sowie an betreuten Wohnformen und
seniorengerechten, d.h. an Barriere armem, Wohnraum wird gegenüber 2017 größer wer-
den."

In den Sozialräumen I (Universitäts- und Hansestadt Greifswald), und Ill (Ämter Lubmin,
Am Peenestrom, Usedom Nord, Usedom Süd, Gemeinde Ostseebad Heringsdorf) werden
die Kapazitäten im Bereich Pflege im stationären und teilstationären Bereich sowie in der
solitären Kurzzeitpflege zukünftig nicht mehr ausreichend sein und müssen der Bedarfs-
entwicklung entsprechend erweitert werden. "

Die Bevölkerungsentwicklung hat im Bereich Usedom Nord eine positive Tendenz gezeigt. Die
Altersgruppenverteilung lag am 31.12.2018 bei
Gebietskörperschaft Altersgruppen Altersgruppen Altersgruppen

65 bis < 70 70 bis < 80 80 und älter
Amt Usedom Nord 920 1372 768SR 4925 6478 4495

Im Fazit der Bevölkerungsprognose der Studie wird ausgesagt, dass die Altersgruppen, die im
Prognosezeitraum zunehmen, zu einem Zuwachs an Pflegebedürftigen in allen Sozialräumen
führen werden.

Es gibt für die Versorgungsform des betreuten Wohnens keine gesetzlich festgelegte Defini-
tion. Es wird hier als altersgerechte Wohnform für ältere Menschen, meist in Wohnanlagen,
mit Betreuungsleistungen verstanden.
Da es sich beim Betreuten Wohnen um altersgerechte Wohnformen handelt, die ggf. eine Al-
ternative zu Pflegeheimen sein können, werden auch Bewohnerinnen und Bewohner mit Pfle-
gegraden aufgenommen.

Die geplante Kapazität des Pflege- und Seniorenwohnens umfasst 113 Wohneinheiten und
nimmt damit einen Teil des Bedarfes des Sozialraums Ill auf. Dieses betrifft insbesondere das
betreute Wohnen sowie das barrierearme, seniorengerechte Wohnen.
Mit der Schaffung von betreutem Wohnraum wird die Möglichkeit gegeben, auch im Alter in
gewohnter heimatlicher Umgebung zu bleiben. Hier ansässige Angehörige müssen keine wei-
ten Wege z.B. nach Greifswald zurücklegen.
Das Angebot von Urlaubs- und Verhinderungspflege, die sowohl für Einheimische als auch als
Ergänzungsangebot für Gäste des Gesundheitsparks bzw. anderer Hotels der Region ange-
boten werden kann, wird mit einem Anteil von ca. 10 % integriert.
Die Bewohner des Pflege- und Seniorenwohnens ergeben sich einerseits durch den regiona-
len Bedarf. Ergänzend wird es einen Zuzug aus anderen Regionen geben, von
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betreuungsbedürftigen Menschen, die Linderung durch das Küstenklima und die Anwendun-
gen mit Sole für Atemwege, Verdauungstrakt und Haut erfahren.

Das SO6 wird in Zukunft als WA2 mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Grundlage
bildet die höchstrichterliche Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 12.01.2021
-8C 10362/20). Die bislang vorgesehenen Nutzungen bleiben erhalten.
Zulässig sind Wohngebäude mit der Zweckbestimmung Mitarbeiterwohnen". Ausnahmsweise
sind Beherbergungseinrichtungen für touristische Zwecke zulässig.
Ergänzend zu den geplanten touristischen Nutzungen und zur Absicherung der personellen
Versorgung des Pflege- und Seniorenwohnens werden daher Teilbereiche für Mitarbeiterwoh-
nen vorgesehen.
Das Konzept des Gesundheitsparks umfasst die Schaffung von Hotelkapazitäten, von Ge-
sundheitshäusern und einem Bereich für Pflege- und Seniorenwohnen. In allen Bereichen wer-
den Arbeitsplätze geschaffen.
Für die Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des Hotels wird derzeit von einem
durchschnittlichen Bedarf ausgegangen. Dazu kommen Servicekräfte und Mitarbeiter für die
Freizeitgestaltung.
Im Bereich des Pflege- und Seniorenwohnens sind neben Verwaltungsmitarbeitern und Thera-
peuten insbesondere Pflegekräfte und Mitarbeiter des Facility-Management zu nennen. Des
Weiteren wird aufgrund der geplanten Versorgungsstrukturen und den geplanten kleingewerb-
lichen Flächen Verkaufspersonal, Servicekräfte, Küchenpersonal und z.B. Friseure erforder-
lich.
Für die Gesundheitshäuser sind wiederum Mitarbeiter des Facility-Management, wie auch z.B.
Gärtner und Mitarbeiter der Verwaltung zu nennen.
Für den Betrieb der Heizzentrale sind keine ständig anwesenden Mitarbeiter erforderlich, so
dass daraus kein konkreter Bedarf abzuleiten ist.
Die Mitarbeiter können voraussichtlich zu einem Anteil von der Insel Usedom und dem nähe-
ren Umfeld angeworben werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein großer Anteil
der erforderlichen Arbeitskräfte, insbesondere Fachkräfte, nicht aus dem näheren Bereich
kommen werden. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Die Wohnraumsituation vor Ort bietet derzeit nur sehr geringe Kapazitäten für Menschen mit
einem geringeren oder durchschnittlichen Einkommen. Insbesondere für Familien stellt das
ein Problem dar. Ohne bezahlbaren Wohnraum kann keine Mitarbeitergewinnung erfolgen.
Im Zuge der B-Plan-Änderung und Ergänzung wird dieser Mangel behoben. Die benannten
Bereiche für Mitarbeiterwohnen bieten ca. 27 Einheiten im WA-2. Diese Kapazitäten bieten ca.
25 % der erwarteten Mitarbeiter eine Wohnmöglichkeit.

Die Ergänzung erfolgt als Allgemeines Wohngebiet und wird als WA 3 in der Planzeichnung
festgesetzt.
Es werden zur genaueren Regelung der baulichen Nutzung folgende textliche Festsetzungen
getroffen:

In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind folgende gem. $ 4 Abs. 2 BauNVO allgemein
zulässigen Nutzungen zulässig:
- Wohngebäude und
- Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke.
In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind folgende gem. $ 4 Abs. 2 BauNVO allgemein
zulässigen Nutzungen nicht zulässig:
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften.

Insgesamt konnte der erforderliche Bedarf für Mitarbeiterwohnen im Rahmen des ROV nicht
abschließend abgebildet werden. Auch der Wohnungsmangel habt sich im Laufe der Zeit ver-
schlechtert, so dass aufgrund der aktuellen Situation vor Ort hier Handlungsbedarf besteht,
der im Rahmen der 1. Änderung und Ergänzung des B-Plans berücksichtigt wird.
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Der hier benannte Wohnraum bezieht sich nicht auf die Eigenentwicklung der Gemeinde, son-
dern auf Angebote zur Mitarbeitergewinnung.

Maß der baulichen Nutzung
Die Grundflächenzahl (GRZ) wurde in der Regel an der in der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) festgelegten Obergrenze orientiert. Die Festsetzungen erfahren keine Änderung.
Die Festsetzung der Geschossigkeit wird für die Bebauung im Gebiet SO-2 geändert. Um eine
moderne Bauweise zu ermöglichen, wird die 1-geschossige Bauweise in 2-geschossige Bau-
weise geändert. Dabei bleibt die Festsetzung der maximalen Firsthöhe von 10,40 m über der
OK der angrenzenden Erschließungsstraße unverändert.

Im SO1 ist im Außenbereich die Anlage einer Saunalandschaft auf max. 500 m? zulässig.
Hierzu ist ein eingeschossiges Gebäude mit Dach auf einer Fläche von max. 300 m? zulässig.

Die maximale Firsthöhe der Gebäude im SO-1 wird geändert auf eine Höhe von 23,0 m über
der OK der angrenzenden Schützenstraße. Hier wird die Bezugshöhe auf 2,00 m ü HN76 ge-
ändert.

Eine Überschreitung der Höhen ist für nachrangige technische Anlagen und Bauten mit einer
Höhe von bis zu 2 m zulässig.
Im SO-1 ist eine Überschreitung der Höhe für eine Glaskuppel auf einer Fläche von bis zu 600
m? und einer Höhe von bis zu 30 m zulässig.
Im WA1, WA2 und WA3 ist eine Überschreitung der Höhen für nachrangige technische Anla-
gen und Bauten mit einer Höhe von bis zu 2 m zulässig.
Des Weiteren ist die Höhe für die Anlage von technischen Anlagen für den jeweiligen Fahrstuhl
zur Dachterrasse überschreitbar.

Die Festsetzung der Geschossigkeit wird für die Bebauung im Gebiet WA 1 geändert. Um für
die Mitarbeiter ausreichend Raum zu schaffen, wird die 2-geschossige Bauweise (It. ehem.
Festsetzung SO 6) in 3-geschossige Bauweise geändert. Dabei bleibt die Festsetzung der
maximalen Firsthöhe von 10,40 m über der OK der angrenzenden Erschließungsstraße un-
verändert.

Die beiden Teilbereiche des WA1 können an der Alten Peenemünder Straße in einer Tiefe von
22 m mit zwei Luftgeschossen verbunden werden. Die Luftgeschosse sind in den Geschossen
III und IV zulässig.

Die Geschossigkeit für die Bebauung im Gebiet WA3 wird auf 4-geschossig mit einer maxima-
len Firsthöhe von 16,00 m über der OK der angrenzenden Erschließungsstraße festgesetzt.
Eine Überschreitung der Höhen für nachrangige technische Anlagen und Bauten mit einer
Höhe von bis zu 2 m ist zulässig.

Die Anzahl der Betten wird wie folgt festgesetzt: Die Anzahl der Betten wird im SO-1 auf ma-
ximal 500 Betten, in den weiteren Sondergebieten auf maximal 500 Betten für einen ständig
wechselnden Kreis von Gästen beschränkt.
Bauweise
Zur vorgesehenen Bauweise gibt es folgende Änderungen:
Im WA1 sind in der abweichenden Bauweise unter Einhaltung seitlicher Grenzabstände nach
LBauO MV Gebäudelängen über 50 m zulässig.

Im SO2 ist die Überschreitung der GRZ durch je einen Gartenpavillon bis 40 m? und je einen
Swimming-Pool bis 260 m? im Bereich der durch die U-förmigen Baugrenzen umfassten Flä-
che zulässig. Die oberirdische Anlage darf die Achse der Baulinie nicht überschreiten.
Swimmingpool und Pavillon werden hier als funktionsbezogene Nebenanlagen eingestuft.
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Festsetzuna von Flächen, auf denen nurWohngebäude für Personengruppen mit besonderem
Wohnbedarf errichtet werden dürfen
Das Wohngebiet WA1 wird mit der Festsetzung BauGB $9 Absatz (1) Punkt 8 als Fläche, auf
der nur Wohngebäude für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf errichtet werden
dürfen eingeschränkt. Dabei ist hier die Zweckbestimmung Pflege- und Seniorenwohnen maß-
geblich.
Auf diesen Flächen soll dem überregionalen Bedarf an seniorengerechten Unterbringungen
Sorge getragen werden. Der strukturelle Zusammenhang mit den Leistungen des Gesund-
heitsparks ist gewährleistet.

Das Wohngebiet WA2 wird mit der Festsetzung BauGB 89 Absatz (1) Punkt 8 als Fläche, auf
der nur Wohngebäude für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf errichtet werden
dürfen eingeschränkt. Dabei ist hier die Zweckbestimmung Mitarbeiterwohnen maßgeblich.
Auf diesen Flächen soll dem betriebsbedingten Bedarf an der Unterbringung von Mitarbeitern
Sorge getragen werden. Der strukturelle Zusammenhang mit den Leistungen des Gesund-
heitsparks ist gewährleistet.

Grünordnung
Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans führt zum Verlust von bislang als Grün-
flächen festgesetzten Bereichen nördlich des SO2-Nord und innerhalb des inneren U".
Die betroffenen Ausgleichsmaßnahmen sind in Teilen die Maßnahmen A1 (parkartige Grün-
fläche) und A3 (Hochstammpflanzung).
Die erforderliche Kompensation wird außerhalb des Plangebietes umgesetzt.

Für den ökologischen Ausgleich wird ein Ökokonto als Kompensationsmaßnahme herangezo-
gen.

Auf der Grünfläche innerhalb des inneren U" wird die Zweckbestimmung Spielplatz" für einen
Teilbereich festgesetzt. Dieser soll sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene aller Alters-
gruppen gelten.
Die Anlage eines Gradierwerkes wird als zulässig festgesetzt. So kann die Sole, die bei der
Geothermiegewinnung zur Oberfläche transportiert wird, plakativ für Bildungs-, Gesundheits-
und Erholungszwecke genutzt werden.

Immissionsschutz
Bezüglich der schalltechnischen Orientierungswerte sind Sondergebiete nach DIN 18005 nur
in den Spannen von tags 45 bis 65 dB(A) und nachts 35 bis 65 dB(A) bestimmt.

Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Campingplatzgebie-
ten liegen die Orientierungswerte nach DIN 18005 bei tags 55 dB (A) und nachts 45 dB bzw.
40 dB.

Die schutzbedürftigen Sondergebiete und Wohngebiete liegen in den untersten Lärmpegelbe-
reichen I und II der DIN 4109. Hier ergeben sich die geringsten Anforderungen an die resultie-
renden Schalldämm-Maße der Außenbauteile, die mit herkömmlichen Bauweisen ohne be-
sonderen Aufwand zu realisieren sind.

Durch die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans wird die Zuwegung zu den Grund-
stücken von der Bestandsstraße des U" teilweise an die nordwestliche Waldkante und nach
Süd-Osten verlagert. Hier wird der Verkehrslärm wiederum von den geplanten Carports zur
Bebauung hin abgeschirmt. Zu beachten ist dabei auch die potentielle Verlärmung des EU-
Vogelschutzgebietes. Eine gesonderte gutachterliche Betrachtung (siehe Anlage) weist nach,
dass es auch durch die geänderte Strukturierung nicht zu einer relevanten Zunahme von Lärm
und damit nicht zu einer Beeinträchtigung kommt.



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 "Gesundheitspark Peenemünde-Karlshagen 15/50
an der Alten Peenemünder Straße" -1. Änderung und Ergänzung

Gesonderte Lärmschutzmaßnahmen über die bestehenden Festsetzungen hinaus werden
durch die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans nicht erforderlich.

Artenschutz
Die 1. Änderung und Ergänzung umfasst Veränderungen der inneren Struktur des Bebauungs-
plans. Die Ergänzung umfasst eine bestehende bebaute Fläche mit hohem Versiegelungs-
grad.
Zu beachten ist die potentielle Verlärmung des EU-Vogelschutzgebietes durch die geänderten
Verkehrs- und Wegeführungen innerhalb des Gebietes. Eine gesonderte gutachterliche Be-
trachtung (siehe Anlage) weist nach, dass es auch durch die geänderte Strukturierung nicht
zu einer relevanten Zunahme von Lärm und damit nicht zu einer Beeinträchtigung kommt.
Artenschutzrechtliche Belange sind daher von der 1. Änderung und Ergänzung nicht betroffen.

4.1.3 Denkmäler
Das Plangebiet liegt innerhalb des Flächendenkmals Heeresversuchsanstalt und Erprobungs-
stelle der Luftwaffe Peenemünde. Entsprechend der Stellungnahme des Landesamtes für Kul-
tur und Denkmalpflege M-V vom 06.07.2012 liegt der große Teil des Plangebietes im Bereich
der Bodendenkmale sowie der Bau- und Kunstdenkmale. Das Plangebiet liegt im Bereich der
archäologischen Fundstätten Peenemünde, Fundplätze 16,18,19,20 und 26. Die vorhandenen
Bodendenkmale sind gem. $ 2 Abs. 1 und 5 DSchG M-V geschützte Bodendenkmale, Diese
sind zu schützen. Deshalb ist für das Bauvorhaben eine Genehmigung gemäß 8 7 DSchG M-
V erforderlich. Das Plangebiet befindet sich innerhalb des gern. $ 2 DschG M-V als Einzel-
denkmal geschützten "Gelände(s) der ehemaligen Heeresversuchsanstalt...", das unter der
Position 1421 in die Denkmalliste des Landkreises Vorpommern - Greifswald eingetragen ist.
Eine denkmalpflegerische Zielstellung für die Gesamtanlage wurde bereits in Abstimmung mit
dem Landesamt für Kultur Denkmalpflege bearbeitet. Folgende Aussagen wurde hierbei ge-
troffen und festgelegt.
Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans hat Auswirkungen auf die bislang fest-
gelegten Maßgaben.
Bei der Höhe der Neubebauung im SO-1 wird die Beschränkung von 19 m auf 23 m Firsthöhe
geändert. Die Höhenüberschreitung des Glasdaches wird auf 30 m erhöht.
Für die künftige Bebauung in den Sondergebieten SO-2 mit Hausgruppen entfällt die jeweilige
Stichstraße mit Anbindung an die Ringstraße. Die Zugänge werden im Rahmen der Freianla-
gengestaltung von der Ringstraße und über private Seitenwege hergestellt, die nicht gesondert
ausgewiesen werden. Die Ergänzung eines Swimmingpools und eines Pavillons zwischen den
Hausgruppen innerhalb der Freiflächen gilt als nachrangige Gestaltung, die keine negativen
Auswirkungen auf die denkmalgeschützten Strukturen hat.
Das WA1 wird durch eine bauliche Verbindung mit Luftgeschossen in den Ebenen III und IV
ergänzt. Abweichend von der bisherigen Planung rücken die geplanten Baukörper näher an
die Verkehrsfläche heran und die Kubatur wird anstatt der bislang geplanten L-Baufelder kom-
pakter angelegt, so dass die Baufelder kürzer und breiter werden.

Durch die Zuwegungsbereiche im hinteren Bereich der Baufelder des SO2 kommt es zu einer
weiteren Beruhigung des zentralen Bereiches. Dieses wird auch dadurch verstärkt, dass keine
gesonderten Stellplätze mehr im zukünftigen Kurpark angeordnet werden.

Folgende Auflagen sind bei der Umsetzung einzuhalten:
1.Der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörden bedarf gemäß $ 7 Abs. 1 DSchG
M-V, wer Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder die bisherige
Nutzung ändern will, in der Umgebung von Denkmalen Maßnahmen durchführen will, wenn
hierdurch das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeinträchtigt wird.

2. Vor Ausführung der Maßnahme ist bei der unteren Denkmalschutzbehörde schriftlich die
Genehmigung für Eingriffe in das Denkmal einzuholen. (Antragsunterlagen unter Verwendung




















































































